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Inhal tsverzeichnis
Art. 5. 23 EuGWO, Art. 8 CISG
1. Zu den Voraussetzungen einer wirksamen 
Gerichtsstandsvereinbarung gem. Art. 23 E u G W O .
2. Zur wirksamen Einbeziehung von A G B  in einem 
dem C ISG  unterliegenden Vertrag ist es erforderlich, 
dass diese dem Vertragspartner in einer ihm ver
ständlichen Sprache übersandt werden.
Deutschland: LG  A achen,
Urteil vom 22.6.2010 -  41 O 94/09  82

Entscheidungen 

UN-Kaufrecht (CISC)

Art. 8 CISG
1. Die Einbeziehung von A G B  richtet sich im Falle 
eines dem  C ISG  unterliegenden Vertrages nach A rt. 8 
C ISG . Zur wirksamen Einbeziehung von A G B  ist -  
anders als nach deutschem  unvereinheitlichtem  Recht 
-  die Übersendung der Bedingungen nötig; den Ver
tragspartner trifft keine Erkundigungspflicht.
2. Schw eigen auf ein A ngebot hin stellt für sich 
genom m en gem. A rt. 8 C ISG  keine A nnahm e da; es 
sind die G esam tum stände des Falles zu prüfen. 
Deutschland: O LG  Thüringen,
U rteil vom 10.11.2010 -  7 U  303/10

Art. 25, 39 Abs. I, 51, 73, 82 CISG
1. Im Falle der Vertragsverletzung bei einer Teilliefe
rung im Rahm en eines Sukzessivlieferungsvertrags 
kann der Verkäufer jedenfalls bei teilbaren Leistungen 
die Teilrückabwicklung verlangen. Nur bei unteil
baren Leistungen kann eine Teilverletzung in schwe
ren Fällen eine wesentliche Vertragsverletzung im 
Sinne des Art. 25 C IS G  darstellen.
2. Bei teilbaren Leistungen bezieht sich der Rechts- 
verlust gemäß Art. 82 C ISG  nur auf den Teil der L ie
ferung, der nicht im W esentlichen in dem Zustand 
zurückgeben kann, in dem er übergeben wurde.
3. Eine Untersuchungs- und Rügefrist von insgesam t 
14 Tagen ist, mangels besonderer U m stände, ange
messen.
4- Die Rüge muss die Vertragswidrigkeit genau 

79 beschreiben; pauschale A ussagen und allgem ein for
mulierte Beanstandungen genügen nicht. D ie Rüge 
muss den Verkäufer in die Lage versetzen, angem essen 
reagieren zu können. Es reicht aus, dem Verkäufer das 
w esentliche Ergebnis einer ordnungsgemäßen U nter
suchung so mitzuteilen, dass er sich ein Bild vom 
geltend gem achten M angel m achen kann.
Österreich: O G H , U rteil vom 31.8.2010 -  
4 Ob 98/1 Of 85
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Handelsvertreterrecht

§ 89b HGB; § 288 Abs. 2 BGB
1. Eine Entgeltforderung im Sinne des § 288 A bs. 2 
BG B liegt unter Berücksichtigung des Ziels der 
Richtlin ie 2 0 0 0 /3 5 /E G  des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29.6.2000 zur Bekäm pfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABI. EG  Nr.
L 200 S. 35) vor, wenn die Forderung auf die Zahlung 
eines Entgelts als G egenleistung für eine vom G läu 
biger erbrachte oder zu erbringende Leistung gerichtet 
ist, die in der Lieferung von Gütern oder der Erbrin
gung von Dienstleistungen besteht (Anschluss an 
BGH , U rteil vom 21 .4 .2010- X I I  ZR 10/08). Einer 
synallagm atischen Verknüpfung zwischen der Leistung 
des Gläubigers und der Zahlung durch den Schuldner 
bedarf es nicht.
2. Der Handelsvertreterausgleichsanspruch ist Ent
geltforderung im Sinne des § 288 Abs. 2 BGB.
Deutschland: BG H , U rteil vom 16.6.2010 -
VIII ZR 259/09 88
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